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Orientierungshilfen für den Einsatz und die Anleitung von 
Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten 
 
Diese Informationen sollen den Anleitern/Anleiterinnen und den Berufspraktikantinnen bzw. Be-
rufspraktikanten helfen, den dritten Ausbildungsabschnitt sinnvoll zu gestalten. 
 
Mit dem Berufspraktikum ist das Ziel verknüpft, selbstständig und verantwortlich in sozialpädago-
gischen Bereichen als künftige/r Erzieher/in tätig zu sein. Hierzu sollte die Berufspraktikantin bzw. 
der Berufspraktikant mit allen im Dienstbereich anfallenden Aufgaben vertraut gemacht werden 
sowie an der Arbeit der jeweiligen Entscheidungsgremien gleichberechtigt teilnehmen können. 

Die gesamte Ausbildung, insbesondere das Berufspraktikum, erfordert eine enge Zusammenarbeit 
der Fachschule mit den sozialpädagogischen Praxisstellen. Für den dritten Ausbildungsabschnitt 
gelten die allgemeinen Zielvorstellungen und die Richtlinien für das Berufspraktikum. 
 
 
1. Ausbildungsstellen 

 
„Das Berufspraktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung setzt voraus, dass diese im Be-
rufsfeld einer Erzieherin oder eines Erziehers tätig und in konzeptioneller, personeller und 
sachlicher Hinsicht als Ausbildungsstelle geeignet ist und somit die Förderung von Fachkompe-
tenz und personaler Kompetenz im beruflichen Handeln gewährleisten kann.  
In konzeptioneller Hinsicht geeignet sind Einrichtungen, die über eine konzeptionelle Grund-
lage ihrer Arbeit verfügen. Diese Arbeitsgrundlage in Form eines verschriftlichten Konzepts 
soll insbesondere Aussagen zur allgemeinen pädagogischen Arbeit und zur pädagogischen 
Haltung sowie zu den Vorgehensweisen und den Alltagshandlungen der pädagogischen Fach-
kräfte beinhalten. Insbesondere soll das Konzept auch die Wahrnehmung der Verantwortung 
als Lernort Praxis im Rahmen der Ausbildung von Fachkräften thematisieren.“ (Richtlinien für 
das Berufspraktikum der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik vom 18. 
August 2021) 
Die Berufspraktikantin/der Berufspraktikant darf nur in einer Gruppe eingesetzt werden, die 
von einer Fachkraft geleitet wird. Der Einsatz als Springkraft ist ausgeschlossen. Gegen Ende 
der Ausbildung sollte die Berufspraktikantin/der Berufspraktikant fähig sein, selbstständig und 
verantwortlich eine Gruppe zu leiten. 
 

2. Anleitung in der Praxisstelle 

 
„In personeller Hinsicht geeignet sind Einrichtungen, wenn die fachpraktische Ausbildung der 

Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten durch eine qualifizierte Fachkraft gewährleistet 

ist, welche eine mindestens zweijährige Berufserfahrung nach Abschluss ihrer Ausbildung besitzt 

und über Kompetenzen in der Praxisanleitung verfügt, z. B. aus einer entsprechenden Fortbil-

dung.“ (Richtlinien für das Berufspraktikum der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozi-

alpädagogik vom 18. August 2021) 

Als Anleiterin/Anleiter der Berufspraktikantinnen und-praktikanten gelten sowohl die Leite-

rin/der Leiter der Einrichtung als auch die Gruppenleiterin/der Gruppenleiter. Fachkräfte, die 

mit der Anleitung betraut werden können, sind staatlich anerkannte Erzieher/innen, Sozialpä-

dagoginnen und Sozialpädagogen sowie sozialpädagogische Fachkräfte mit vergleichbarer Aus-
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bildung. Mindestens während der Hälfte der Arbeitszeit der Berufspraktikantin/des Berufs-prak-

tikanten muss eine gemeinsame sozialpädagogische Arbeit mit der Anleiterin/dem Anleiter si-

chergestellt werden. 

Die/der Anleiter/in unterstützt den fachlichen Austausch und fördert die Aneignung der beruf-

lichen Erzieherinnenrolle durch die Berufspraktikantin/den Berufspraktikanten. Zur Rolle der 

Anleiterin/des Anleiters gehören unterstützende, beratende und beurteilende Anteile. 

Die/Der Leiter/in der Einrichtung steht in der Verantwortung für den gesamten Jahreseinsatz. 

Sie ist zuständig bei Organisations- und Entscheidungsfragen und informiert über die Gesamt-

heit der Einrichtung. Die Leitungskraft hat im Benehmen mit der Praxisanleitung die Bewertung 

der Berufspraktikantin / des Berufspraktikanten im Abschlussgespräch zu verantworten. 

Die/Der Gruppenleiter/in ist verantwortlich für die pädagogische und methodische Arbeit im 

Tagesablauf. Sie berät die Berufspraktikantin/den Berufspraktikant über die Zielsetzung der 

Arbeit in der Gruppe und die inhaltliche Umsetzung des pädagogischen Konzeptes im Erzie-

hungsalltag. 

Die/der Anleiter/in unterstützt den fachlichen Austausch und fördert die Aneignung der beruf-
lichen Erzieherinnenrolle durch die Berufspraktikantin/den Berufspraktikanten. Zur Rolle der 
Anleiterin/des Anleiters gehören unterstützende, beratende und beurteilende Anteile. 

Die/Der Leiter/in der Einrichtung steht in der Verantwortung für den gesamten Jahreseinsatz. Sie 
ist zuständig bei Organisations- und Entscheidungsfragen und informiert über die Gesamtheit der 
Einrichtung. Die Leitungskraft hat im Benehmen mit der Praxisanleitung die Bewertung der Berufs-
praktikantin / des Berufspraktikanten im Abschlussgespräch zu verantworten. 

Die/Der Gruppenleiter/in ist verantwortlich für die pädagogische und methodische Arbeit im Ta-
gesablauf. Sie berät die Berufspraktikantin/den Berufspraktikant über die Zielsetzung der Arbeit in 
der Gruppe und die inhaltliche Umsetzung des pädagogischen Konzeptes im Erziehungsalltag. 

 
3. Anleitungsgespräche 

 
Von großer Bedeutung für die Umsetzung der Theorie in die Praxis sind für die Berufsprakti-
kantinnen und -praktikanten die Gespräche mit der Anleiterin/dem Anleiter und der Einrich-
tungsleitung. 

Die Anleitungsgespräche sollen deshalb in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal wö-
chentlich 1 Stunde) stattfinden. Des Weiteren sollte die Berufspraktikantin  bzw. der Berufs-
praktikant die Anleitungsgespräche vorbereiten und die Ergebnisse und Absprachen in dem 
Ausbildungsplan dokumentieren. Die Verantwortung für die Bereitstellung der notwendigen 
Ressourcen zur Durchführung von Anleitungsgesprächen(Verortung im Dienstplan, Raumzu-
weisung) liegt bei den Leitungskräften in der Fachpraxis. 
 

 
4. Ausbildungsplan 

 
Ein Praktikum sollte auf die Entwicklung angelegt sein, um der Praktikantin/dem Praktikant zur 
Identitätsfindung und Kompetenzentwicklung zu verhelfen. Ausgangspunkt ist ein Ausbildungs-
plan, der als Leitfaden für die Ausbildung dient. Er wird von der Ausbildungsstelle und dem/der 
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Berufspraktikant/-in individuell erarbeitet, der Schule vorgelegt und nach Bedarf gemeinsam 
fortgeschrieben. Die drei Phasen des Praktikums: Orientierung, Einarbeitung/Erprobung und 
Vertiefung/Verselbständigung beschreiben den Gang der Ausbildung und geben den Beteilig-
ten eine Orientierungshilfe über den Stand der beruflichen Fähigkeiten des Berufspraktikan-
ten/der Berufspraktikantin und den Erfordernissen des Berufspraktikums. Der Ausbildungsplan 
soll vor allem sicherstellen, dass die BerufspraktikantInnen in festgelegten Aufgabenbereichen 
an selbstständiges pädagogisches Handeln herangeführt werden. Die Kompetenzen aus den 
Aufgabenfeldern des Lehrplans an hessischen Schulen für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpä-
dagogik müssen bei der Gestaltung des Ausbildungsplanes den einzelnen Phasen des Berufs-
praktikums zugeordnet und bewertet werden. (siehe Musterbeispiel S. 11-15) 

 

5. Arbeitszeiten         
 
Die Arbeitszeit von Berufspraktikantinnen und -praktikanten richtet sich nach den entspre-
chenden Bestimmungen für die bei dem Arbeitgeber tätigen Angestellten. Unter Zugrundele-
gung der 39 Stundenwoche sollt die Arbeitszeit wie folgt geregelt sein: 

31 Stunden für sozialpädagogische Tätigkeiten (z. B. Arbeit mit Gruppen und mit einzelnen Kin-
dern/Jugendlichen, Zusammenarbeit mit Eltern, Mitarbeiter- und Teambesprechungen, Anlei-
tungsgespräche). Die Vor- und Nachbereitungszeit, die den Berufspraktikantinnen und Berufs-
praktikanten zu gewähren ist, richtet sich nach den Regelungen für Gruppenleiter/innen in der 
Einrichtung. 

4 Stunden Studienzeit außerhalb der Einrichtung, in der Regel im Anschluss an den praxisbe-
gleitenden Unterricht in der Schule. die Studienzeit steht den Berufspraktikanten/innen auch 
während der Schulferien zu. 

4 Stunden Unterricht in der Schule. Während der Schulferien findet kein Unterricht statt, die 
Praktikant/innen arbeiten stattdessen in der Einrichtung. 
 
Kann der Begleitunterricht nicht besucht werden, ist wie folgt zu verfahren: 

• Bei Krankheit wird der Schule eine Kopie des Arbeitsunfähigkeitsnachweises oder eine 
entsprechende Entschuldigung zugeleitet. 

• Kann aus unabwendbaren dienstlichen Gründen die Schule nicht besucht werden, stellt 
die Praxisstelle eine Bescheinigung aus. Eine Absprache mit den betreuenden Fachleh-
rern ist erforderlich 

• Bei privaten Anlässen entschuldigt sich die/der Berufspraktikant/in selbst in schriftli-
cher Form. 

Urlaub: Die Ausbildungsstelle gewährt den Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten Ur-
laub nach den geltenden Bestimmungen. Der Urlaub ist in der Regel in der Zeit der Schulferien 
zu gewähren und zu nehmen 
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6. Praktikumsberichte     

 

Die Ausbildungsordnung sieht vor, dass im 3. Ausbildungsjahr von den Berufspraktikantinnen 

und Berufspraktikantenzwei Kurzberichte und ein umfassender Praktikumsbericht (3. Bericht) 

angefertigt werden sollen. 

Wir schlagen folgende thematische Schwerpunkte vor: 
 

1.  Erster Kurzbericht: Institutionsanalyse und Reflexion der Anfangsphase (5-6 Seiten, Forma-
lien siehe Anlage zum Praktikumsbericht in der unter-und Oberstufe der Fachschule für So-
zialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik) 

 
 2.  Zweiter Kurzbericht: Folgende Möglichkeiten stehen basierend auf Grundlage von syste-

matischen Beobachtungen zur Wahl (ca. 8 Seiten): 
            

a) Situationsanalyse der Gruppe mit Ausblick und Hinführung zu einem Thema, das in der 
Praxis sowie im 3. Bericht vertieft behandelt werden soll, oder 

b) Gruppenanalyse mit einem darauf bezogenen pädagogischen Angebot. Möglich wäre 
hier auch die Darstellung eines Einzelfalles im Rahmen der Gruppensituation. 
 
 

3. Facharbeit (ca. 20 Seiten) 
Mit der Meldung zur Prüfung zur staatlichen Anerkennung als Erzieher/in ist gemäß Verord-
nung  eine Facharbeit vorzulegen in der ein aus der eigenen Praxis erwachsenes Thema 
fachgerecht behandelt werden soll. 

Hierbei schlagen wir zwei Möglichkeiten vor: 

a) Die Facharbeit greift ein schon im 2. Bericht gewähltes Thema auf und führt dieses 
Thema durch die Darstellung theoretischer Grundlagen bzw. durch Darstellung der 
praktischen Umsetzung fort. Das heißt, der 2. Kurzbericht oder Teile davon gehen in die 
Facharbeit ein.  

b) Wahl einer neuen Thematik: Ein aus der fachpraktischen Arbeit resultierendes Thema 
wird unter Auswertung der Fachliteratur behandelt. Dabei sollen der Theorie- und der 
Praxisteil in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Dies gilt für alle For-
men der Facharbeit. Die Facharbeit muss in gebundener Form bei der Meldung zur Zu-
lassung zur Prüfung zur staatl. Anerkennung als Erzieher/in vorgelegt werden 

 
7. Begleitunterricht 

Der praxisbegleitende Unterricht hat folgende Aufgaben: Kollegiale Fallberatung, Reflexion von 
Praxiserfahrungen, Vertiefung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die innerhalb der bisherigen 
Ausbildung erworben wurden und von den jeweiligen Praxisstellen gefordert werden, Hilfe bei 
der thematischen Auswahl und Planung der Berichte, Diskussion thematischer Schwerpunkte, 
Besuche in ausgewählten Praxisstellen oder anderen sozialpädagogischen Institutionen. 
 
Der praxisbegleitende Unterricht findet an unserer Schule voraussichtlich dienstags und mitt-
wochs statt (4 Stunden). Er schließt Studientage und Zeiten für gegenseitige Hospitationen der 
Praktikant/innen ein. 
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8. Praktikumsbetreuung 

Die Kooperation der Lernorte Praxis und Schule ist eine wesentliche Voraussetzung für eine ge-
lungene Ausbildung. Die Lehrkräfte, die das Berufspraktikum fachlich betreuen, werden die 
Praxiseinrichtung in der Regel zweimal besuchen. Hierzu werden rechtzeitig Terminvorschläge 
mit dem/der Anleiter/in abgestimmt. Der Besuchsablauf mit dem zeitlichen Rahmen erfolgt in 
direkter Absprache zwischen der jeweiligen betreuenden Lehrkraft, der Berufspraktikan-
tin/dem Berufspraktikanten und dem/der Praxisanleiter/-in. In jedem Fall erfolgt bei beiden 
Besuchen ein Reflexionsgespräch mit allen Beteiligten über den Verlauf, die Aufgabenbereiche, 
Aktivitäten, Anforderungen sowie persönliche Einschätzungen zur Kompetenzentwicklung der 
Berufspraktikantin / des Berufspraktikanten. Ausgehend von der Handreichung zur Beurteilung 
von Praxisleistungen im Berufspraktikum (siehe Anhang) gelangen Praxisanleitung, Lehrkraft 
und Berufspraktikant/in zu einer gemeinsamen Einschätzung zur aktuellen Kompetenzentwick-
lung und gelangen zu Zielvereinbarungen für die künftige Entwicklung im Berufspraktikum.  
Näheres hierzu, sowie zu den Kriterien zur Zwischen- und Abschlussbeurteilung wird auf dem 
Treffen der Praxisanleiter/innen zu Beginn des Berufspraktikums erläutert.  

9. Beurteilung 

Am Ende des Berufspraktikums erfolgt ein Abschlussgespräch unter Beteiligung der / des Be-
rufspraktikantin / -praktikanten, der betreuenden Lehrkraft, der Praxisanleitung sowie der Lei-
tung der Praxiseinrichtung in dem es zu einer gemeinsamen Notenfindung für die Beurteilung 
der Tätigkeit in der Fachpraxis kommt. Diese Note geht doppelt gewichtet in die Abschlussnote 
zur staatlichen Anerkennung als Erzieher/in ein. (siehe §29, Abs.1 1. AVO) 

 

 
 
 
Die praktikumsbegleitende Beurteilung durch die Anleitungskraft hat den Zweck, die Berufsprakti-
kantin/den Berufspraktikant über ihren/seinen tatsächlichen Entwicklungs- und Leistungsstand zu 
informieren. Dies geschieht während des gesamten Berufspraktikums im Rahmen der regelmäßi-
gen Reflexionsgespräche.  
Die Zwischenbeurteilung und die abschließende Beurteilung sind an die auszubildende Fachschule 
gerichtet. Dabei sind die formalen Angaben und Beurteilungskriterien gemäß den Richtlinien für 
das Berufspraktikum zu berücksichtigen.  
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Ein Arbeitszeugnis ist dagegen für künftige Arbeitgeber bestimmt. Es wird von der Leiterin bzw. 
dem Leiter der Einrichtung ausgestellt und muss dem Grundsatz nach wohlwollend und wahr-
haftig sein.  

 
II. Auszug aus der Verordnung 

 
 
Auszüge aus der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für So-
zialwesen vom 23. Juli 2013 zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Januar 2018  
 

§ 7 Dritter Ausbildungsabschnitt (Berufspraktikum) 
 
(1) Das Berufspraktikum der Fachrichtung Sozialpädagogik wird in sozialpädagogischen Einrichtun-
gen, die dem Berufsfeld einer Erzieherin oder eines Erziehers entsprechen, durchgeführt. Die Pra-
xisstellen müssen in konzeptioneller, personeller und sachlicher Hinsicht als Ausbildungsstelle ge-
eignet sein. Die Wahl der Ausbild 
ungsstelle durch die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten bedarf der Zustimmung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters, in strittigen Fällen soll der Beirat beratend hinzugezogen werden. 
 
(2) Das Berufspraktikum dauert 12 Monate in Form einer Vollzeitstelle. Es kann mit Zustimmung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters auch mit weniger als der wöchentlichen Regelarbeitszeit, mindes-
tens jedoch Halbtagsweise abgeleistet werden; in diesen Fällen verlängert sich der Zeitraum ent-
sprechend. Bei einer nicht urlaubsbedingten Ausfallzeit von mehr als 4 Wochen verlängert sich das 
Berufspraktikum in der Regel um die Zeitspanne der über die anrechenbaren vier Wochen hinaus-
gehenden Zeit. Das Berufspraktikum ist spätestens innerhalb von drei Jahren abzuschließen. Es en-
det mit der bestandenen Prüfung zur Staatlichen Anerkennung nach den §§ 26 bis 29. 
 
(3) Das Berufspraktikum kann auf schriftlichen Antrag bis zu sechs Monate erlassen werden, wenn 
die Antragstellerin oder der Antragsteller über die in § 3 genannten Zeiten hinaus bereits mindes-
tens zwei Jahre in Erziehungseinrichtungen mit Erfolg tätig war und in der theoretischen Prüfung 
mindestens befriedigende Leistungen erbracht hat. Der Antrag ist bei der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter der Fachschule für Sozialpädagogik schriftlich einzureichen, die Entscheidung ist der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen. 
 
(4) Das Berufspraktikum soll in Einrichtungen im näheren Umkreis der Fachschule, an der die fach-
schulische Ausbildung abgeschlossen wurde, abgeleistet werden. Auf Antrag kann das Berufsprak-
tikum auch außerhalb des näheren Umkreises der besuchten Fachschule im Einzugsbereich einer 
anderen Fachschule in Hessen abgeleistet werden. Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet 
im Benehmen mit der aufnehmenden Schule über den Wechsel zu dieser Fachschule. Über die Auf-
nahme in den dritten Ausbildungsabschnitt (Berufspraktikum) einer Fachschule für Sozialpädagogik 
in einem anderen Bundesland entscheidet die dort zuständige Stelle. Die Prüfung zur staatlichen 
Anerkennung findet an der aufnehmenden Schule statt; die bisher besuchte Fachschule übersendet 
die Prüfungsunterlagen an die für die weitere Ausbildung zuständige Fachschule. Im Sinne der Frei-
zügigkeit innerhalb der Mitgliedstaaten der EU ist die Option zu eröffnen, die Ableistung des Berufs-
praktikums auf Antrag der oder des Studierenden auch in einem der EU-Staaten durchzuführen. 
 
(6) Ein Wechsel der Ausbildungsstelle ist in der Regel nur einmal und mit Zustimmung der Schullei-
terin oder des Schulleiters der Fachschule für Sozialpädagogik möglich. 
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 (7) Das Berufspraktikum wird von den Ausbildungsstellen in eigener Verantwortung auf Basis der 
Richtlinien nach Abs. 1 Satz 4 durchgeführt. Die Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten wer-
den von den Lehrkräften für die Aufgabenfelder 1 bis 6 und im Rahmen des Mentorings betreut. Im 
Rahmen der Betreuung sind mindestens zwei vorangemeldete Besuche in der Ausbildungsstelle 
durchzuführen; die Lehrerin oder der Lehrer nimmt in der Regel an der Tätigkeit der Berufsprakti-
kantin oder des Berufspraktikanten beobachtend teil. Im jeweils nachfolgenden Gespräch der Lehr-
kraft, der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter sowie der Studierenden oder dem Studierenden 
wird der Stand der Kompetenzentwicklung festgestellt. Die Lehrkraft erstellt hierüber ein Protokoll. 
Das Protokoll wird den Gesprächsbeteiligten zur Verfügung gestellt. 
 
(8) Gegen Ende des Berufspraktikums legt die Ausbildungsstelle der Fachschule für Sozialpädagogik 
eine Beurteilung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten vor. Dabei sind die formalen 
Angaben und inhaltlichen Kriterien entsprechend Gliederungspunkt 3.6 der Anlage 12 zu berück-
sichtigen. 
 
(9) Für das Praktikantenverhältnis ist ein schriftlicher Vertrag abzuschließen. 
 
Während des Berufspraktikums nimmt die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant am Begleit-
unterricht (Anlage 2) teil. Der Begleitunterricht dient insbesondere der Reflexion der Praxiserfah-
rung. 
 
Im Übrigen gelten die Richtlinien für das Berufspraktikum nach Anlage 12. 

 
§ 8 Leistungsnachweise und Leistungsbewertung 

 
(6) Im dritten Ausbildungsabschnitt (Berufspraktikum) sind zwei Kurzberichte über die fachprakti-
sche Ausbildung anzufertigen und als dritter schriftlicher Leistungsnachweis eine Facharbeit über 
einen Abschnitt der eigenen fachpraktischen Arbeit während des Berufspraktikums. In der Fachar-
beit sind Elemente des Modells der vollständigen Handlung zu berücksichtigen. Bei einem halbjäh-
rigen Berufspraktikum reduziert sich die Anzahl der Kurzberichte auf einen Bericht. Die Note für die 
angeleitete und selbstständige Tätigkeit in der Praxis wird im Benehmen mit der Praxisanleiterin 
oder dem Praxisanleiter von der zuständigen Lehrkraft der Berufspraktikantengruppe festgesetzt 
und fristgerecht vor dem Ende des Berufspraktikums in die Prüfungsliste eingetragen. 
 

§ 26 Prüfung zur Staatlichen Anerkennung 
 
Zweck und Termin der Prüfung zur Staatlichen Anerkennung 
(1) Die Prüfung zur Staatlichen Anerkennung dient der Feststellung, ob die 
Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer fähig ist, die in der Ausbildung gewonnenen 
Kompetenzen in der dem Ausbildungsziel entsprechenden Tätigkeit anzuwenden. 
(2) Die Prüfung findet frühestens im letzten Monat der nach § 7 Abs. 2 und 3 geregelten Dauer des 
Berufspraktikums (dritter Ausbildungsabschnitt) statt. Die Termine für die Prüfung zur Staatlichen 
Anerkennung setzt die Schulleiterin oder der Schulleiter fest. Sie soll spätestens zwei Monate nach 
Ablauf der Praktikumszeit stattgefunden haben. 
(3) Die schriftliche Meldung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten zur Prüfung zur 
Staatlichen Anerkennung ist der Schulleitung bis zu einem von dieser festzusetzenden Termin vor-
zulegen. Der Termin ist spätestens sechs Wochen nach Beginn des Berufspraktikums bekannt zu 
geben. Der Meldung ist die Facharbeit nach § 8 Abs. 6 beizufügen. Die Facharbeit ist in gebundener 
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Form vorzulegen. Die Kurzberichte können in die Facharbeit aufgenommen und mit der Facharbeit 
als Einheit dargestellt werden. 
(4) Werden der zweite und dritte Ausbildungsabschnitt parallel in Teilzeit durchgeführt, gelten die 
Fristen nach § 13 Abs. 4. 
 

§ 27 Prüfungsausschuss, Zulassung zur Prüfung zur Staatlichen 
Anerkennung 

 
 (1) Für die Prüfung zur Staatlichen Anerkennung wird ein Prüfungsausschuss gebildet. Ihm gehören 
an: 
1. eine Beauftragte oder ein Beauftragter des Staatlichen Schulamtes als Vorsitzende oder als Vor-
sitzender, 2. die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine Vertreterin oder ein Vertreter der Schul-
leitung als stellvertretende Vorsitzende oder als stellvertretender Vorsitzender, 3. bei öffentlichen 
Fachschulen eine Praxisvertreterin oder ein Praxisvertreter, die oder der vom Beirat (§ 12) benannt 
wird, 4. die Lehrkräfte, die das Berufspraktikum betreut haben oder den Begleitunterricht erteilt 
haben. § 14 Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend.“ 
(3) Die Zulassung ist zu erteilen, wenn 
1. die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant zum Zeitpunkt der Prüfung zur Staatlichen An-
erkennung mindestens elf Monate oder die nach § 7 Abs. 2 und 3 festgelegte Dauer des Berufsprak-
tikums abgeleistet hat, 
2. die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant die Kurzberichte und die geforderte Facharbeit 
nach § 8 Abs. 6 vorgelegt hat, 
3. die Protokolle der Besuche nach § 7 Abs. 7 sowie das Protokoll des Abschlussgesprächs nach § 7 
Abs. 8 mit dem Nachweis einer Note von 4,0 oder besser vorliegen, 
4. die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant regelmäßig am Begleitunterricht teilgenommen 
hat. 
(4) Die Entscheidung über die Zulassung sowie der Prüfungstermin sind der Berufspraktikantin o-
der dem Berufspraktikanten schriftlich mitzuteilen; die Entscheidung über die Nichtzulassung ist zu 
begründen. 
(5) Erfolgt eine Nichtzulassung, weil die Bedingungen aus Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 nicht erfüllt sind, 
kann sich die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant zum nächsten Prüfungstermin erneut zur 
Prüfung melden. Wer die Bedingungen aus Abs. 3 Nr. 3 oder Nr. 4 nicht erfüllt und daher nicht zu-
gelassen wird, kann sich nach einem halben Jahr, in dem er das Berufspraktikum fortsetzen muss, 
noch einmal zur Prüfung melden. Wer ein zweites Mal nicht zugelassen wird, scheidet aus der Aus-
bildung aus. 
 

§ 28 Prüfung und Praxisbegleitung der Berufspraktikanten 
 
Vorbereitung und Durchführung der Prüfung zur Staatlichen Anerkennung 
 
(1) Die Bewertung der angeleiteten und selbstständigen Tätigkeit in der Praxis, die Bewertung der 
von den Berufspraktikantinnen und den Berufspraktikanten im Begleitunterricht kontinuierlich er-
brachten Leistungen einschließlich der Kurzberichte und die Bewertung der Facharbeit werden frü-
hestens vierzehn, spätestens drei Kalendertage vor der Prüfung zur Staatlichen Anerkennung in die 
Prüfungsliste eingetragen und den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern mitgeteilt. § 
20 Abs. 1 Satz 2 und 3 und § 20 Abs. 2 gelten entsprechend. 
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§ 29 Ergebnis der Prüfung zur Staatlichen Anerkennung 
 
(1) Die Gesamtbewertung der Prüfung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Zu 
berücksichtigen sind die Noten für 
1. die angeleitete und selbstständige Tätigkeit in der Praxis mit doppelter Gewichtung, 
2. den Begleitunterricht mit kollegialer Beratung und den Kurzberichten, 
3. die Facharbeit, 
4. die mündliche Prüfung. 
(2) Die Prüfungsnote wird nach der Prüfungsliste Anlage zu den Zeugnissen 5a oder 5b mit einer 
Stelle hinter dem Komma ermittelt. Es wird nicht gerundet. Die Prüfung ist bestanden, wenn die 
Durchschnittsnote 4,0 oder besser ist. Die Note wird als Theorie und Praxis der jeweiligen Fachrich-
tung im Zeugnis über die Staatliche Anerkennung ausgewiesen. 

 

Gegenstand Note  Faktor Ergebnis 

Angeleitete und selbständige Tä-
tigkeit in der Praxis 

 X 2  

Begleitunterricht, Kollegiale Fallbe-
ratung, Coaching, Kurzberichte 

 X 1  

Facharbeit  X 1  

Mündliche Prüfung  X 1  

Summe:    

 
Musterbeispiel: Ausbildungsplan 
 
1. Das Berufspraktikum wird nach einem Ausbildungsplan durchgeführt, der zwischen der Fach-
schule für Sozialwesen und der Ausbildungsstelle vereinbart und nach Bedarf gemeinsam fortge-
schrieben wird. 
 
2. Der Ausbildungsplan soll sicherstellen, dass die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant 
durch sozialpädagogische Arbeit in festgelegten Aufgabenbereichen an selbstständiges pädagogi-
sches Handeln herangeführt wird (die Aufgabenbereiche bestimmen sich aus den Forderungen der 
Fachschule, der Konzeption sowie den pädagogischen und sachlichen Gegebenheiten der Ausbil-
dungsstelle), durch eine qualifizierte sozialpädagogische Fachkraft angeleitet wird, angemessen an 
den Verwaltungsaufgaben und Dienstbesprechungen beteiligt und in die Kooperation mit Schule, 
Eltern, Behörden oder anderen Partnern der Ausbildungsstelle einbezogen wird. 
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Auszug aus den Richtlinen Richtlinien für das Berufspraktikum der Fachschule für Sozialwesen, 
Fachrichtung Sozialpädagogik 
(Erlass vom 18. August 2021) 
Muster: Beispielkompetenzen zum individuellen Ausbildungsplan 
 
Professionelle Haltung: 
 
Sozialkompetenz 
 
Die Absolventinnen und Absolventen 

− pflegen einen Kommunikationsstil auf der Grundlage wechselseitiger Anerkennung und 
Wertschätzung, 

− zeigen Empathie für Kinder, Jugendliche, ihre Familien und deren unterschiedliche Lebens-
lagen, 

− verstehen Vielfalt, Individualität und Verschiedenheit aller Menschen als Bereicherung und 
Normalität, 

− berücksichtigen die Bedeutung emotionaler Bindungen und sozialer Beziehungen bei der 
pädagogischen Arbeit, 

− haben ein Bild vom kompetenten Kind als Leitlinie ihrer pädagogischen Arbeit, 

− sehen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als Subjekte ihrer Entwicklung und be-
gegnen ihnen mit einer ressourcenorientierten Grundhaltung, 

− unterstützen alle Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, 

− fördern die Selbstbildungspotenziale von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
und regen zu Bildungsprozessen an, 

− fördern die Bereitschaft von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, produktiv 
und selbstständig Probleme zu lösen, 

− übernehmen die Verantwortung für die Leitung von pädagogischen Gruppen, 

− … 
 
Selbstständigkeit 
 
Die Absolventinnen und Absolventen 

− sind sich bewusst, dass sie für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eine Vorbildfunk-
tion haben, 

− haben eine kritische und reflektierende Haltung zu Handlungen ihres beruflichen Alltags, 

− lassen sich auf offene Arbeitsprozesse ein und können mit Komplexität und häufigen Ver-
änderungen im beruflichen Handeln umgehen, 

− … 
 
 
Aufgabenfeld 1  
 
Berufliche Identität und professionelle Perspektiven weiter entwickeln 
 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 
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− Erwartungen und Anforderungen an die pädagogische Arbeit von Erzieherinnen oder Erzie-
hern in Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe wahrzunehmen, zu reflektieren und 
Konsequenzen für ihr pädagogisches Handeln zu ziehen, 

− Sprache als Medium sozialpädagogischen Handelns wahrzunehmen und einzusetzen, 

− Verantwortung und Initiative für die eigene Ausbildung zu übernehmen und sie partizipativ 
mit allen Beteiligten an den Lernorten Schule und Praxis zu gestalten, 

− … 
 

Aufgabenfeld 2 
 
Pädagogische Beziehungen gestalten und mit Gruppen pädagogisch arbeiten 
 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 

− Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Individualität und Persönlichkeit als Sub-
jekte in der pädagogischen Arbeit wahrzunehmen, einzuschätzen und in ihrer Kompe-
tenzerweiterung zu unterstützen, 

− professionelle Beziehungen nach den Grundsätzen pädagogischer Beziehungsgestaltung 
aufzubauen, 

− die eigene Beziehungsfähigkeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln, 

− Gruppenverhalten, Gruppenprozesse, Gruppenbeziehungen und das eigene professionelle 
Handeln systematisch zu beobachten, zu analysieren und zu beurteilen, 

− diversitätsbedingte Verhaltensweisen und Werthaltungen in Gruppen zu erkennen, zu be-
urteilen, pädagogische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, Ziele zu entwickeln und in 
Handlungen umzusetzen, 

− verschiedene Gruppenkonstellationen zielgerichtet für Bildungs-, Erziehungs- und Lernpro-
zesse zu nutzen, 

− Bedingungen in Gruppen zu schaffen, in denen sich das einzelne Gruppenmitglied in der 
Gruppe selbstwirksam erleben kann, 

− Erziehung als dialogischen Prozess zu beachten und erzieherische Maßnahmen unter Be-
rücksichtigung und Einbeziehung des erzieherischen Umfeldes (rechtlich, familiär und schu-
lisch) zu entwickeln, zu planen und durchzuführen, 

− Konflikte zu erkennen und Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene darin zu unterstüt-
zen, diese selbstständig zu lösen, 

− … 
 
Aufgabenfeld 3 
 
Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen und Inklusion fördern 
 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 

− kulturelle, religiöse, lebensweltliche, soziale und institutionelle Normen und Regeln als Ein-
flussfaktoren auf das Erleben und Verhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen zu analysieren und in die pädagogische Arbeit einzubeziehen, 

− individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ressourcenorientiert zu begleiten und damit Inklusion aktiv zu fördern, 

− diversitätsbedingte Verhaltensweisen und Werthaltungen in Gruppen zu erkennen, zu be-
urteilen, pädagogische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, Ziele zu entwickeln und in 
Handlungen umzusetzen, 
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− Förder- und Erziehungsprozesse zu beobachten und zu dokumentieren, 
 
 

Aufgabenfeld 4 
 
Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen professionell gestalten  
 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 

− ausgewählte Beobachtungsverfahren zur Dokumentation des Bildungsprozesses bzw. des 
Entwicklungsstandes oder der Lernvoraussetzungen des Kindes, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zu planen, anzuwenden und auszuwerten, 

− Entwicklungsverläufe und Sozialisationsprozesse fallbezogen zu analysieren, zu beurteilen 
und unter Beachtung der wesentlichen Bedingungsfaktoren des Verhaltens, Erlebens und 
Lernens entwicklungs- und bildungsförderliche pädagogische Prozesse mit Hilfe verschiede-
ner Medien selbstständig zu planen und zu gestalten, 

− die eigene Rolle als Erzieherin oder Erzieher in Entwicklungs- und Bildungsprozessen der 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahrzunehmen, zu reflektieren und Konse-
quenzen für das pädagogische Handeln (unter Einsatz verschiedener Medien) zu entwi-
ckeln, 

− spezifische didaktisch-methodische Konzepte in den Bildungs- und Lernbereichen adressa-
tengerecht zu planen, durchzuführen und medien- und methodengeleitet zu analysieren, 

− Kommunikations- und Interaktionsprozesse zu gestalten, in denen sich Bildungs- Entwick-
lungs- und Betreuungsprozesse entfalten können, 

− individuelle und gruppenbezogene Impulse für Bildungs- und Entwicklungsprozesse zu ge-
ben und dabei Ausdrucksweisen und Selbstbildungsprozesse und ko-konstruktive Bildungs-
prozesse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ressourcenorientiert zu be-
rücksichtigen, 

− Medien zur Anregung von Selbstbildungsprozessen und kokonstruktiven Bildungsprozessen 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu nutzen, 

− Lernumgebungen in den verschiedenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe selbst-
verantwortlich und partizipativ zu gestalten, 

− … 
 
 
 
Aufgabenfeld 5 
 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit Eltern und Bezugspersonen gestalten sowie Über-
gänge unterstützen 
 
Fertigkeiten 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 

− Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Eltern und anderen Bezugspersonen auf der 
Grundlage rechtlicher und institutioneller Rahmenbedingungen partizipativ zu gestalten, 

− Kommunikationsprozesse und -strukturen mit Eltern und anderen Bezugspersonen zu ana-
lysieren, Schlussfolgerungen für die weitere Zusammenarbeit zu ziehen und sich daraus er-
gebenden Handlungsbedarf zu planen, Ziele zu entwickeln, in Handlungen umzusetzen und 
zu reflektieren, 
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− Gespräche mit Eltern und anderen Bezugspersonen methodengeleitet und partizipativ 
durchzuführen, 

− die besonderen Lebenssituationen von Eltern zu erfassen und diese bei der Arbeit mit Fa-
milien zu berücksichtigen, um sie bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben zu un-
terstützen, 

− … 
Aufgabenfeld 6 
 
Institution und Team entwickeln sowie in Netzwerken kooperieren 
 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 

− an der Konzeptionsentwicklung im Team und in der Institution mitzuwirken, 

− Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungskonzepte gemeinsam mit dem Team zu entwickeln 
und reflektiert umzusetzen, 

− die eigene Teamsituation auf der Grundlage von Kriterien zu analysieren, weiterzuentwi-
ckeln und ggf. Unterstützung zu organisieren, 

− …“ 
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 Individueller Ausbildungsplan in Tabellenform (Muster) 
 

Ausbildungs-
phase 

Kompetenz … im /in den Auf-
gabenfeld(ern) 

…in der Fachpra-
xis 

Handlungs-
schritte zur Ziel-
erreichung 

Unterstützungs-
maßnahmen am 
Lernort Praxis/ 
Lernort Schule 

Zielvereinbarun-
gen 

 
Orientierungs-
phase 

Beispiel: 
 
Bewahrt  eine an-
gemessene  per-
sönliche Distanz 
zu Kindern, Eltern 
und Teamkolle-
ginnen und Kolle-
gen 
 
 

Beispiel: 
 
AF 5, AF 6, AF 2 
 
 

Beispiel: 
 
im täglichen 
Freispiel, in 
Bring-und Abhol-
situationen, in 
Pausen,… 
 
 

Beispiel: 
 
kann nonverbale 
und verbale Sig-
nale deuten und 
angemessen da-
rauf reagieren, … 

Beispiel: 
 
Beobachtung und 
Rückmeldung 
durch die Praxis-
anleitung 

Beispiel: 
 
bereits vorhan-
den… 
muss weiterent-
wickelt werden 
bis… 

Einarbeitungs-
und Erprobungs-
phase 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Verselbständi-
gungsphase 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
Das o.g. Muster zum Ausbildungsplan orientiert sich beispielhaft an den, im Kompetenzraster zur 
Beurteilung von Berufspraktikant*innen benannten Kompetenzen, die an den in den Aufgabenfel-
dern zu erwerbenden Kompetenzen anknüpfen. Eine Erweiterung / Ergänzung durch die in den 
Aufgabenfeldern benannten Kompetenzen ist im individuellen Ausbildungsplan zu berücksichti-
gen (siehe  S. 10 – 13). 
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Vertrag  
Bevor das Berufspraktikum aufgenommen wird, ist zwischen dem Träger der Ausbildungsstelle 
und der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten – gegebenenfalls unter Bezugnahme auf 
den jeweils geltenden Tarifvertrag – ein schriftlicher Praktikumsvertrag abzuschließen.  
Soweit nicht die für den Bereich des öffentlichen Dienstes üblichen Muster verwendet werden, 
wird das folgende Muster empfohlen.  
 
Mustervertrag 
für Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten 
 
Zwischen dem Träger der Ausbildungsstelle:  
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................  
(Genaue Bezeichnung der sozialpädagogischen Einrichtung, von der die Berufspraktikantinnen- 
und Berufspraktikantenstelle bereitgestellt wird, sowie die genaue Angabe des Trägers)  
und  
Frau/Herrn .....................................................................................................  
geboren am ..............................in   ...............................................  
wohnhaft in .....................................................................................................  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)  
wird nachstehender Vertrag über das Berufspraktikum im Rahmen der Ausbildung zur staatlich an-
erkannten Erzieherin oder zum staatlich anerkannten Erzieher geschlossen. 
 
§ 1  
Dauer des Berufspraktikums  
Das Berufspraktikum erstreckt sich über   ..................... Monate. Es beginnt am .................. und en-
det mit dem Tag der bestandenen methodischen Prüfung, spätestens jedoch nach 12 Monaten.  
Für das Vertragsverhältnis gilt: 
.....................................................................................................  
(z.B. genaue Bezeichnung einschlägiger tarifvertraglicher Regelungen oder entsprechende Rege-
lungen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege). 
§ 2  
Probezeit, Auflösung  
Die ersten .................. Wochen des Berufspraktikums sind Probezeit. Während der Probezeit kann 
das Vertragsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen.  
Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis nur aufgelöst werden  
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,  
b) von der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten mit einer Kündigungsfrist von 4 Wo-
chen, wenn sie oder er die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin oder zum staatlich an-
erkannten Erzieher aufgeben will.  
Die Kündigung muss schriftlich und unter Angabe der Kündigungsgründe beim Träger der Ausbil-
dungsstelle erfolgen. 
§ 3  
Pflichten der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten  
(1) Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant ist verpflichtet,  
a) die anvertrauten Kinder und Jugendlichen weder körperlich noch seelisch zu verletzen,  
b) die angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen und den Anordnungen der wei-
sungsberechtigten Personen für die fachpraktische Ausbildung zu folgen,  
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c) die für die Ausbildungsstelle geltenden Instruktionen und die Unfallverhütungsvorschriften zu 
beachten sowie die anvertrauten Mittel und Materialien pfleglich zu behandeln,  

d) bei persönlicher Abwesenheit die Leitung der Ausbildungsstelle unverzüglich zu benachrichtigen 
und den Grund anzugeben,  

e) der Leitung der Ausbildungsstelle spätestens am dritten Tage einer Erkrankung eine ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen. Bei längeren Erkrankungen gelten die Bestimmungen des § 7 der in § 1 
genannten Verordnung.  
(2) Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant ist verpflichtet, über alle während der Tätig-
keit in der Ausbildungsstelle bekannt gewordenen internen Vorgänge sowohl während der Dauer 
der Ausbildung als auch nach deren Abschluss zu schweigen.  
§ 4  
Pflichten des Trägers der Ausbildungsstelle  
(1) Der Träger der Ausbildungsstelle verpflichtet sich,  
a) die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten nach der Verordnung über die Ausbildung 
und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen in der jeweils geltenden Fassung auszubil-
den,  
b) die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten zum Besuch des Begleitunterrichts der 
Fachschule für Sozialpädagogik freizustellen und diese Unterrichtszeiten nicht auf den Urlaub an-
zurechnen,  
c) die Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten über die Unfall- und Gesundheitsgefahren 
sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahren zu informieren,  
d) die Bestimmungen der Sozialversicherung zu beachten,  
e) mit der Praktikumsbetreuerin oder dem Praktikumsbetreuer zusammenzuarbeiten und ihr oder 
ihm die vorgeschriebenen Besuche in der Ausbildungsstelle zu gestatten.  
(2) Der Träger der Ausbildungsstelle zahlt der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten 
eine monatliche Vergütung in Höhe von ............... €.  
§ 5  
Arbeitszeit und Urlaub  
Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit beträgt   .............. Stunden. Die Ausbildungsstelle gewährt der 
Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Der 
Urlaub ist in der Regel in der Zeit der Schulferien zu gewähren und zu nehmen.  
§ 6  
Bericht und Bescheinigung  
Die Ausbildungsstelle übersendet der Fachschule für Sozialwesen zu einem von  
dieser bestimmten Termin eine Beurteilung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten.  
Vorstehender Vertrag wurde in .............-facher Ausführung gefertigt und von den Vertragspart-
nern eigenhändig unterschrieben.  
.............................................................,den.........................  
----------------------------------------------------------------------------  
(Träger der Ausbildungsstelle)  
----------------------------------------------------------------------------  
(Praktikantin/Praktikant)  
Eine Ausfertigung an die Schulleitung der Fachschule für Sozialwesen zur Kenntnisnahme.  
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Leitfaden zu Fragen der Aufsichtspflicht 
 
 

Um das Ausbildungsziel zu erreichen ist es für die/den Berufspraktikantin wichtig, 
zunehmend mehr Erfahrungen in der selbständigen Übernahme der  Aufsichtspflicht zu sammeln, 
sofern dieses verantwortbar erscheint. Die Übertragung der Aufsichtspflicht auf Berufspraktikan-
tinnen und Berufspraktikanten ist grundsätzlich abhängig von den Regelungen des Trägers der Pra-
xisstelle, der konkreten Situation am Praxisort, dem erreichten Ausbildungsstand im Berufsprakti-
kum und den Fähigkeiten der Praktikantin. 
Folgende Voraussetzungen gelten für ein selbständiges Ausüben der Aufsichtspflicht: 

• Die Berufspraktikanten müssen Informationen über die Zielgruppe sowohl in Bezug auf Ein-
zelne als auch auf die Gruppenkonstellationen bezogen 
hinsichtlich vorhandener Fähigkeiten, Besonderheiten im Verhalten und aktuelle sowie in-
dividuelle Abweichungen erhalten. 

• Informationen über die objektiven Gegebenheiten der Aufsichtssituation und möglicher-
weise hiervon ausgehender Gefahren 

• Kenntnisse über die Regeln der Einrichtung und die sorgfältige Einhaltung bestehender 
Dienstvorschriften, Regeln und Absprachen  

• Vorherige Erprobungen im Rahmen der Übernahme von Aufgaben  

• Vorhandene Ruf – und Hintergrundbereitschaft  

• Reflexion selbständig ausgeführter Aufgaben unter Anleitung 

• Eigenes Zutrauen und Sicherheit die/der Berufspraktikant/in sowie an sie/ihn dem Ausbil-
dungsstand entsprechend vernünftig zu stellende Anforderungen  

• Kenntnisse über mögliche Folgen bei Verletzung der Aufsichtspflicht in zivilarbeits- und 
strafrechtlicher Hinsicht.  
 
 
 
 

Die Entscheidung über die Übernahme und den Umfang eigenverantwortlicher Tätigkeit 
und die damit verbundene Delegation der Aufsichtspflicht treffen die Anleitung, das 
Team, und die/ der Berufspraktikant/in in gegenseitiger Abstimmung. Nach einem hal-
ben Jahr sollte die /der Berufspraktikant/in in der Lage sein, Dienste und Aufgaben allein 
und eigenverantwortlich zu übernehmen, sofern nicht besondere Bedingungen entgegen-
stehen.  
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Checkliste für das Berufspraktikum: 
✓ 

Meldebogen von der Einrichtung ausfüllen lassen, in der Regel bis Ende Mai in der Fach-
schule abgebenund genehmigen lassen. 

 

Vertrag mit der Institution abschließen, Kopie in der Fachschule vorlegen und gegebe-
nenfalls genehmigen lassen. 

 

Termine für den Begleitunterricht werden zu Beginn des Schuljahres den Berufsprakti-
kantinnen, den Berufspraktikanten und den Praxisstellen bekannt gegeben. 

 

20 Fehltage in den 12 Monaten haben keinen Einfluss auf die Dauer des Berufsprakti-
kums. Jeder weitere Tag, über die 20 Tage hinaus, verlängert das Berufspraktikum um 
einen weiteren Tag. Zu den Fehltagen zählen auch versäumte Unterrichtstage. 
Fehlzeiten an Tagen, an denen der Begleitunterricht stattfindet, werden von  den 
Lehrkräften erfasst und sollen (auch bei vorliegendem Attest) nicht in die Fehlzeiten-
liste der Fachpraxis aufgenommmen und ausgewiesen werden. 

 

Die Berufspraktikanten werden von Praxisanleiter/innen betreut, die mindestens zwei 
Jahre Berufserfahrung nachweisen können. 

 

Eine Fehlzeitenliste muss, von der Praxisstelle unterschrieben, zur Prüfung zur staatl. 
Anerkennung vorliegen (siehe Handreichung zur Beurteilung von Berufspraktikantinnen 
und Berufspraktikanten Anhang… ). 

 

Urlaubstage müssen die Berufspraktikanten und Berufspraktikantinnen in die Schulfe-
rien legen. 

 

Krankheitstage müssen in der Praxiseinrichtung sofort gemeldet werden und ab dem 3. 
Tag durch ein ärztliches Attest bescheinigt werden, wenn nicht in der Einrichtung an-
dere Regelungen gelten. 

 

Es finden mindestens zwei Besuche durch die begleitende Lehrkräfte  statt, von denen 
Protokolle erstellt  werden. 

 

Die aktuelle, vollständige Anschrift muss im Sekretariat vorliegen.  
20 Tage Begleitunterricht finden während des dritten Ausbildungsjahr statt, für die die 
Berufspraktikanten freigestellt werden. Der Begleitunterricht wird als voller Arbeitstag 
angerechnet. 

 

Drei Monate vor Ablauf des Berufspraktikum sollten sich die Berufspraktikum bei der 
Agentur für Arbeit melden, um sich die notwendigen Schritte nach dem Berufsprakti-
kum zu sichern. 

 

Eine Zwischenbeurteilung der Praxiseinrichrung muss nach 6 Monaten bzw. nach der 
Hälte des Berufspraktikums unaufgefordert unter Angabe einer (ganzen) Note  und mit 
einer Kopie der Handreichung zur Beurteilung von Berufspraktikantinnen und Berufs-
praktikanten Anhang  vorgelegt werden (siehe Zwischenbeurteilung im Anhang). 

 

Die Praxisstelle fertigt (bis sechs Wochen vor Ende des Berufspraktikums) unter Angabe 
einer (ganzen) Note ,eine Abschlussbeurteilung an (siehe Abschlussbeurteilung im An-
hang). 

 

Am Ende des Berufspraktikums (in der Regel am Ende des 2. Praxisbesuches) findet das 
Abschlussgespräch unter Beteiligung der Berufspraktikantin /des Berufspraktikanten, 
der Praxisanleitung, der Leitung der Praxisstelle und der begleitenden Lehrkraft statt in 
dem es zur gemeinsamen Notenfindung kommt. 

 

Mit der Prüfung zur staatl. Anerkennung endet das Berufspraktikum.  
Zur Prüfung der staatlichen Anerkennung müssen vorliegen: 
Zwei Kurzberichte und eine Facharbeit in gebundener Form, Besuchsprotokolle, die Be-
urteilung der Einrichtung, Fehlzeiten. 

 

Bei Fragen zum Berufspraktikum wenden Sie sich bitte an die begleitende Lehrkraft o-
der/und Christine Erlenbeck, Käthe-Kollwitz-Schule (christine.erlenbeck@schule.hes-
sen.de) 

 



 

Informationen zum Berufspraktikum an der Käthe-Kollwitz-Schule Offenbach 

 
Seite - 19 - 

Notizen: 
 


